
  Stand Oktober 2017 – Seite 1 

 

 
Ladungssicherung 
 

 
 
Kraftfahrgesetz 1967 

§ 101.  Beladung (Anordnungsbefugter, Verlader) 

§ 101a.  Gewichtsangaben bei Containertransport 

§ 102.  Pflichten des Kraftfahrzeuglenkers (Fahrer) 

§ 103.  Pflichten des Zulassungsbesitzers (Transporteur, Frachtführer) 

§ 103a.   Mieter von Kraftfahrzeugen oder Anhängern 

§ 103c.  Risikoeinstufungssystem 

§ 134  Strafbestimmungen 
 

 
Straßenverkehrsordnung 1960 
§ 61  Verwahrung der Ladung 

 

 
Führerscheingesetz 

§ 30a   Vormerksystem - Maßnahmen gegen Risikolenker 
 

 
Arbeitsmittelverordung 

§ 23 AM-VO  Arbeitsmittelverordnung 2000 

 
ADR  

  

ADR 7.5.7 
 

 Ladungssicherung bei Gefahrguttransporten 
 

Verwaltungsstrafgesetz   

§ 5  Schuld 
 

   

 

 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/ladungssicherheit.html#heading_103a
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005770


  Stand Oktober 2017 – Seite 2 

 

§ 101 KFG  
Beladung 
 
(1) Die Beladung von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 

und 5 nur zulässig, wenn 

           

a. das höchste zulässige Gesamtgewicht, die höchsten zulässigen Achslasten und die größte Breite 

des Fahrzeuges sowie die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte eines 

Kraftfahrzeuges mit Anhänger, bei Starrdeichselanhängern abzüglich der größeren der höchsten 

zulässigen Stützlasten beider Fahrzeuge, wenn diese gleich sind, einer dieser Stützlasten, bei 

Sattelkraftfahrzeugen abzüglich der größeren der höchsten zulässigen Sattellasten beider 

Fahrzeuge, wenn diese gleich sind, einer dieser Sattellasten durch die Beladung nicht 

überschritten werden, 

b. die im § 4 Abs. 6 Z 1 festgesetzte Höchstgrenze für die größte Höhe von Fahrzeugen durch die 

Beladung nicht überschritten wird, 

c. die größte Länge des Fahrzeuges durch die Beladung um nicht mehr als ein Viertel der Länge 

des Fahrzeuges überschritten wird und 

d. bei Bewilligungen gemäß Abs. 5 zweiter Satz erteilte Auflagen eingehalten werden, 

e. die Ladung und auch einzelne Teile dieser, auf dem Fahrzeug so verwahrt oder durch 

geeignete Mittel gesichert sind, dass sie den im normalen Fahrbetrieb auftretenden Kräften 

standhalten und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt und niemand 

gefährdet wird. Die einzelnen Teile einer Ladung müssen so verstaut und durch geeignete 

Mittel so gesichert werden, dass sie ihre Lage zueinander sowie zu den Wänden des 

Fahrzeuges nur geringfügig verändern können; dies gilt jedoch nicht, wenn die Ladegüter 

den Laderaum nicht verlassen können und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht 

beeinträchtigt und niemand gefährdet wird. Die Ladung oder einzelne Teile sind 

erforderlichenfalls zB durch Zurrgurte, Klemmbalken, Transportschutzkissen, 

rutschhemmende Unterlagen oder Kombinationen geeigneter Ladungssicherungsmittel zu 

sichern. Eine ausreichende Ladungssicherung liegt auch vor, wenn die gesamte Ladefläche 

in jeder Lage mit Ladegütern vollständig ausgefüllt ist, sofern ausreichend feste 

Abgrenzungen des Laderaumes ein Herabfallen des Ladegutes oder Durchdringen der 

Laderaumbegrenzung verhindern. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 

Technologie kann durch Verordnung nähere Bestimmungen festsetzen, in welchen Fällen 

eine Ladung mangelhaft gesichert ist. Dabei können auch verschiedene Mängel in der 

Ladungssicherung zu Mängelgruppen zusammengefasst sowie ein Formblatt für die 

Befundaufnahme bei Kontrollen festgesetzt werden. 

 

(1a) Sofern ein von der Person des Lenkers oder des Zulassungsbesitzers verschiedener für die 

Beladung eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers Anordnungsbefugter vorhanden ist, hat 

dieser unbeschadet der § 102 Abs. 1 und § 103 Abs. 1 dafür zu sorgen, dass Abs. 1 lit. a bis 

c und e eingehalten wird.  

[…] 

  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384&Artikel=&Paragraf=101&Anlage=&Uebergangsrecht=
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§ 102 KFG 
Pflichten des Kraftfahrzeuglenkers 
 
(1) Der Kraftfahrzeuglenker darf ein Kraftfahrzeug erst in Betrieb nehmen, wenn er sich, soweit 

dies zumutbar ist, davon überzeugt hat, dass das von ihm zu lenkende Kraftfahrzeug und ein mit 

diesem zu ziehender Anhänger sowie deren Beladung den hiefür in Betracht kommenden 

Vorschriften entsprechen; die Überprüfung der Wirksamkeit der Vorrichtungen zum Abgeben von 

akustischen Warnzeichen darf jedoch nur erfolgen, sofern nicht ein Verbot gemäß § 43 Abs. 2 lit. a 

StVO 1960 besteht. Berufskraftfahrer haben bei Lastkraftwagen, Sattelzugfahrzeugen, Omnibussen 

oder Anhängern unverzüglich den Zulassungsbesitzer nachweisbar zu verständigen, wenn das Fahrzeug 

diesen Vorschriften nicht entspricht. 

[…] 
 

 

§ 103 KFG 
Pflichten des Zulassungsbesitzers eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers 
 

(1) Der Zulassungsbesitzer 

1. 

hat dafür zu sorgen, daß das Fahrzeug (der Kraftwagen mit Anhänger) und seine Beladung 

– unbeschadet allfälliger Ausnahmegenehmigungen oder -bewilligungen – den 

Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 

Verordnungen entspricht; 

2. hat bei Kraftfahrzeugen dafür zu sorgen, dass für Fahrten 

a) das im § 102 Abs. 10 angeführte Verbandzeug, 

b) bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen eine Warneinrichtung, 

c) 
bei den in § 102 Abs. 10a genannten Fahrzeugen außer in den Fällen des § 102 Abs. 10b 

und Abs. 10c die erforderliche reflektierende Warntafel im Sinne des § 102 Abs. 10a, 

d) 

bei Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg 

ausgenommen Fahrzeuge der Klasse M1 und bei anderen als leichten Anhängern pro 

Fahrzeug jeweils mindestens ein Unterlegkeil sowie 

e) 

bei den von der Verpflichtung des § 102 Abs. 8a erster Satz und § 102 Abs. 9 erfassten 

Fahrzeugen während des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April die 

erforderlichen Winterreifen und Schneeketten. 

 bereitgestellt sind; 

3. 
darf das Lenken seines Kraftfahrzeuges oder die Verwendung seines Anhängers nur Personen 

überlassen, die 

a) 

die erforderliche Lenkberechtigung und das erforderliche Mindestalter oder das 

erforderliche Prüfungszeugnis über den erfolgreichen Abschluss der Lehrabschlussprüfung 

des Lehrberufes Berufskraftfahrer oder den erforderlichen Fahrerqualifizierungsnachweis 

(Code 95) besitzen; 

b) bei Kraftfahrzeugen, für deren Lenken keine Lenkerberechtigung vorgeschrieben ist 

aa) den erforderlichen Mopedausweis oder 

bb) das erforderliche Mindestalter besitzen und 

cc) 
denen das Lenken solcher Fahrzeuge von der Behörde nicht ausdrücklich verboten 

wurde; 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384&Artikel=&Paragraf=102&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384
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c) bei Feuerwehrfahrzeugen, die unter § 1 Abs. 3 zweiter und dritter Satz FSG fallen, 

aa) die erforderliche Lenkberechtigung und 

bb) den erforderlichen Feuerwehrführerschein besitzen. 

4. darf Omnibusse ohne Bereitstellung eines Lenkers nur an Personen vermieten, die 

a) 
nachweisen, daß sie Inhaber einer von einer österreichischen oder ausländischen Behörde 

ausgestellten Omnibus-Personenkraftverkehrskonzession sind und entweder 

aa) 
eine Bestätigung der Gewerbebehörde vorlegen, wonach durch die Anmietung die in der 

Konzession festgelegte Anzahl der Kraftfahrzeuge nicht überschritten wird oder 

bb) 
nachweisen, daß die Anmietung dem vorübergehenden Ersatz für ein gleichartiges 

ausgefallenes Fahrzeug dient, oder 

b) 
anhand ihrer Gewerbeberechtigung nachweisen, daß sie zum Personenwerkverkehr (§ 32 

Abs. 4 GewO 1994) berechtigt sind, oder 

c) 

glaubhaft nachweisen, daß der Omnibus für eine unentgeltliche private Personenbeförderung 

benötigt wird; hierbei sind der Zweck, die Dauer und der Abfahrts- und Zielort dieser 

Personenbeförderung im Mietvertrag genau zu bezeichnen; oder 

d) 
nachweisen, dass sie Fahrschulbesitzer sind und den Omnibus für Schul- oder Prüfungsfahrten 

zum Erwerb einer Lenkberechtigung benötigen; 

5. darf Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge nur an Personen vermieten, die 

a) 
nachweisen, dass sie Inhaber einer von einer österreichischen oder ausländischen Behörde 

ausgestellten Güterbeförderungskonzession sind und entweder 

aa) 
eine Bestätigung der Gewerbebehörde vorlegen, wonach durch die Anmietung die in der 

Konzession festgelegte Anzahl der Kraftfahrzeuge nicht überschritten wird oder 

bb) 
nachweisen, dass die Anmietung dem vorübergehenden Ersatz für ein gleichartiges 

ausgefallenes Fahrzeug dient, oder 

b) 
anhand ihrer Gewerbeberechtigung nachweisen, dass sie zum Werkverkehr mit Gütern (§ 32 

Abs. 3 GewO 1994) berechtigt sind, oder 

c) 
nachweisen, dass sie das Fahrzeug für eine Güterbeförderung im Rahmen ihres land- oder 

forstwirtschaftlichen Betriebes benötigen, oder 

d) 

glaubhaft nachweisen, dass das Kraftfahrzeug für eine unentgeltliche private 

Güterbeförderung benötigt wird; hierbei sind der Zweck, die Dauer und der Abfahrts- und 

Zielort dieser Güterbeförderung im Mietvertrag genau zu bezeichnen, oder 

e) 

anhand ihrer Gewerbeberechtigung nachweisen, dass sie zur Ausübung des 

Güterbefördergewerbes mit Kraftfahrzeugen des Straßenverkehrs oder solchen mit 

Anhängern, bei denen die Summe der höchstzulässigen Gesamtgewichte insgesamt 3 500 kg 

nicht übersteigt, berechtigt sind, oder 

f) 

nachweisen, dass sie Fahrschulbesitzer sind und den Lastkraftwagen oder das 

Sattelzugfahrzeug für Schul- oder Prüfungsfahrten zum Erwerb einer Lenkberechtigung 

benötigen. 

[…] 

 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384
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§ 103a. Mieter von Kraftfahrzeugen oder Anhängern 

(1) Bei der Vermietung eines Fahrzeuges ohne Beistellung eines Lenkers 

1. 

ist der Mieter hinsichtlich des § 45 Abs. 2, des § 56 Abs. 1 und des § 57a Abs. 5 dem 

Zulassungsbesitzer gleichgestellt, hinsichtlich des § 33 Abs. 2 FSG und des § 102 Abs. 1 zweiter 

Satz, Abs. 7 und 8 tritt er an dessen Stelle; 

2. 

hat der Mieter die im § 57a Abs. 1 und im § 103 Abs. 1 Z 1 hinsichtlich des Zustandes des 

Fahrzeuges angeführten Pflichten neben dem Zulassungsbesitzer zu erfüllen; die Erfüllung 

der Pflichten durch einen Verpflichteten befreit den anderen; 

3. 

hat der Mieter die im § 103 Abs. 1 Z 1 hinsichtlich des Zustandes der Ladung und der zu 

erfüllenden Auflagen, Z 2 und 3, Abs. 2, 3, 4, 5a und 6 und § 104 Abs. 3 angeführten Pflichten 

anstelle des Zulassungsbesitzers zu erfüllen. 

(2) § 103 Abs. 2 gilt sinngemäß für die Erteilung der Auskunft hinsichtlich der Person eines Mieters 

gemäß Abs. 1. Im Falle der Miete aus einem anderen EU-Mitgliedstaat ist eine Anfrage gemäß 

§ 103 Abs. 2 direkt an den Mieter zu richten. 

(3) § 103 Abs. 9 gilt hinsichtlich eines Mieters gemäß Abs. 1 sinngemäß. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 kommen nicht zur Anwendung bei Mietverträgen nach § 103 Abs. 1 Z 4 lit. c. 

[…] 

 

 

§ 134 KFG 
Strafbestimmungen 

 

(1) Wer diesem Bundesgesetz, den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, 

Bescheiden oder sonstigen Anordnungen, den Artikeln 5 bis 9 und 10 Abs. 4 und 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 561/2006, der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 oder den Artikeln 5 bis 8 und 

10 des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr 

beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 518/1975 in der Fassung BGBl. Nr. 203/1993, 

zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 

5 000 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu 

bestrafen. Bei der Einbringung von Fahrzeugen in das Bundesgebiet sind solche Zuwiderhandlungen 

auch strafbar, wenn sie auf dem Wege von einer österreichischen Grenzabfertigungsstelle, die auf 

ausländischem Gebiet liegt, zur Staatsgrenze begangen werden. Wurde der Täter wegen der gleichen 

Zuwiderhandlung bereits einmal bestraft, so kann an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu 

sechs Wochen verhängt werden. Wurde der Täter wegen der gleichen Zuwiderhandlung bereits 

zweimal bestraft, so können die Geldstrafe und die Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt 

werden. Die Verhängung einer Freiheitsstrafe ist in diesen Fällen aber nur zulässig, wenn es ihrer 

bedarf, um den Täter von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art abzuhalten. Auch der 

Versuch einer solchen Zuwiderhandlung ist strafbar. 

 

(1a) Übertretungen der Artikel 5 bis 9 und 10 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, der 

Verordnung (EU) Nr. 165/2014 sowie der Artikel 5 bis 8 und 10 des Europäischen 

Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 

Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 518/1975 in der Fassung BGBl. Nr. 203/1993, sind auch dann 

als Verwaltungsübertretung strafbar, wenn die Übertretung nicht im Inland, sondern auf einer 

Fahrtstrecke innerhalb des Geltungsbereiches dieser Bestimmungen begangen worden ist 

(Art. 2 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006). Als Ort der Übertretung gilt in diesem 

Falle der Ort der Betretung im Inland, bei der die Übertretung festgestellt worden ist. Von 

einer Bestrafung ist jedoch abzusehen, wenn die Übertretung im Bundesgebiet nicht mehr 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384&Artikel=&Paragraf=103a&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384&Artikel=&Paragraf=103a&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384&Artikel=&Paragraf=134&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1975_518_0/1975_518_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_203_0/1993_203_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1975_518_0/1975_518_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_203_0/1993_203_0.pdf
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andauert und der Lenker nachweist, dass er wegen dieses Deliktes bereits im Ausland bestraft 

worden ist. 

(1b)  Die Verstöße gegen die Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und (EG) Nr. 165/2014 werden 

anhand des Anhanges III der Richtlinie 2006/22/EG, in der Fassung der Verordnung (EU) 

2016/403, ABl. Nr. L 74 vom 19. März 2016, S 8, nach ihrer Schwere in vier Kategorien 

(schwerste Verstöße – sehr schwere Verstöße – schwere Verstöße – geringfügige Verstöße) 

aufgeteilt. Die Höhe der Geldstrafe ist nach der Schwere des Verstoßes zu bemessen und hat 

im Falle eines schweren Verstoßes nicht weniger als 200 Euro, im Falle eines sehr schweren 

Verstoßes nicht weniger als 300 Euro und im Falle eines schwersten Verstoßes nicht weniger 

als 400 Euro zu betragen. Dies gilt auch für Verstöße gegen die Artikel 5 bis 8 und 10 des 

Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr 

beschäftigten Fahrpersonals (AETR), die ebenso nach Maßgabe des Anhanges III der Richtlinie 

2006/22/EG einzuteilen sind. 

(1c)  Wer als Hersteller oder als gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich Bevollmächtigter des Herstellers 

die unmittelbar anwendbaren Vorschriften der Europäischen Union betreffend 

Betriebserlaubnis von Fahrzeugen genannten Verstöße begangen hat, ist mit einer Geldstrafe 

bis zu 5 000 Euro zu bestrafen. Auch der Versuch der Begehung eines solchen Verstoßes ist 

strafbar. Betreffen die Verstöße mehrere Fahrzeuge, so bezieht sich die Strafdrohung auf 

jedes einzelne Fahrzeug. 

(1d)  Wer als Hersteller oder als gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich Bevollmächtigter des Herstellers, 

als Lieferant oder Händler von Reifen gegen die in der Verordnung Nr. 1222/2009 über die 

Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche 

Parameter, ABl. L Nr. 342 vom 22.12.2009, vorgesehenen Verpflichtungen verstößt, ist mit 

einer Geldstrafe bis zu 5 000 Euro zu bestrafen. Auch der Versuch der Begehung eines solchen 

Verstoßes ist strafbar. 

 

(2) Eine Zuwiderhandlung gegen die im Abs. 1 angeführten Vorschriften gilt nicht als 

Verwaltungsübertretung, wenn 

1. bei einem Verkehrsunfall durch die Tat nur Sachschaden entstanden ist und 

a) 

die nächste Polizeiinspektion ohne Aufschub von Personen, deren Verhalten am Unfallort 

mit dem Verkehrsunfall in ursächlichem Zusammenhang steht, vom Verkehrsunfall 

verständigt wurde oder 

b) 
die in lit. a genannten Personen und jene, in deren Vermögen der Schaden eingetreten ist, 

einander ihre Identität nachgewiesen haben, oder 

2. 

die Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 

Handlung bildet. 

 

(3) Bei Übertretungen des § 4 Abs. 7a und § 101 Abs. 1 lit. a kann § 50 des 

Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, mit der Maßgabe angewendet werden, dass 

Geldstrafen bis 210 Euro sofort eingehoben werden. 

 

(3c)  Wer als Lenker eines Kraftfahrzeuges die in § 102 Abs. 3 fünfter Satz angeführte Verpflichtung 

nicht erfüllt, begeht, wenn dies bei einer Anhaltung gemäß § 97 Abs. 5 StVO 1960 festgestellt 

wird oder aus Beweismaterial aus bildgebender Verkehrsüberwachung gemäß §§ 98a, 98b, 

98c, 98d oder 98e StVO 1960 einwandfrei erkennbar ist, eine Verwaltungsübertretung, welche 

im Falle einer Anhaltung mit einer Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG mit einer Geldstrafe 

von 50 Euro zu ahnden ist. Wenn die Zahlung des Strafbetrages verweigert wird, oder wenn 

die Übertretung anhand von Beweismaterial aus bildgebender Verkehrsüberwachung 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1991_52_0/1991_52_0.pdf
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festgestellt wird, ist von der Behörde eine Geldstrafe bis zu 72 Euro, im Falle der 

Uneinbringlichkeit eine Freiheitsstrafe bis zu 24 Stunden, zu verhängen. Erfolgt die 

Übertretung durch eine Person, die sich noch in der Probezeit befindet, so sind auch im Falle 

einer Anhaltung die Daten der Person (Name, Geburtsdatum) sowie Zeit und Ort der 

Übertretung zu erfassen und es ist die Führerscheinbehörde davon zu verständigen. 

 

(3d)  Wer als Lenker eines Kraftfahrzeuges oder als mit einem Kraftfahrzeug beförderte Person 

1. die im § 106 Abs. 2 angeführte Verpflichtung, oder 

2. die im § 106 Abs. 7 angeführte Verpflichtung 

nicht erfüllt, begeht, wenn dies bei einer Anhaltung gemäß § 97 Abs. 5 StVO 1960 

festgestellt wird, oder aus Beweismaterial aus bildgebender Verkehrsüberwachung 

gemäß §§ 98a, 98b, 98c, 98d oder 98e StVO 1960 einwandfrei erkennbar ist, eine 

Verwaltungsübertretung, welche im Falle einer Anhaltung mit einer 

Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG mit einer Geldstrafe von 35 Euro zu ahnden ist. 

Wenn die Zahlung des Strafbetrages verweigert wird, oder wenn die Übertretung 

anhand von Beweismaterial aus bildgebender Verkehrsüberwachung festgestellt wird, 

ist von der Behörde eine Geldstrafe bis zu 72 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit 

eine Freiheitsstrafe bis zu 24 Stunden, zu verhängen. 

(4) Beim Verdacht einer Übertretung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund 

dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen kann im Sinne des § 37a VStG als vorläufige 

Sicherheit ein Betrag bis 2 180 Euro festgesetzt werden. Diese Wertgrenze ist auch für die 

Beschlagnahme gemäß § 37a Abs. 3 VStG maßgebend. Bei Verdacht einer Übertretung durch den 

Zulassungsbesitzer gilt dabei der Lenker als Vertreter des Zulassungsbesitzers, falls nicht dieser 

selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei den Amtshandlungen anwesend ist, sofern der Lenker 

Dienstnehmer des Zulassungsbesitzers ist, oder mit diesem in einem sonstigen Arbeitsverhältnis 

steht oder die Fahrt im Auftrag des Zulassungsbesitzers oder in dessen Interesse durchführt. 

 

(4a)  Die Organe der öffentlichen Sicherheit oder der Straßenaufsicht können die Unterbrechung 

der Fahrt anordnen und ihre Fortsetzung durch geeignete Vorkehrungen (Abnahme der 

Fahrzeugschlüssel und der Fahrzeugpapiere, Anbringung technischer Sperren am Fahrzeug, 

Abstellung an geeignetem Ort u. dgl.) verhindern, solange die gemäß Abs. 4 festgesetzte 

vorläufige Sicherheit oder ein Kostenersatz gemäß §§ 58 Abs. 4, 101 Abs. 7 oder 102 Abs. 12 

nicht geleistet wird. Hierbei ist mit möglichster Schonung der Person vorzugehen und der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. 

 

(4b)  Wird die Unterbrechung der Fahrt gemäß Abs. 4a nicht innerhalb von 72 Stunden aufgehoben, 

so kann die Behörde das Kraftfahrzeug als Sicherheit beschlagnahmen. § 37 Abs. 3 bis 6 VStG 

ist sinngemäß anzuwenden. 

[…] 

 
  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384&Artikel=&Paragraf=134&Anlage=&Uebergangsrecht=
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§ 61 StVO 
Verwahrung der Ladung 

 

(1) Die Ladung ist am Fahrzeug so zu verwahren, daß sein sicherer Betrieb nicht beeinträchtigt, 

niemand gefährdet, behindert oder belästigt und die Straße weder beschädigt noch verunreinigt 

wird. Es ist verboten, einen Teil der Ladung nachzuschleifen, es sei denn, daß es sich um eine vom 

Straßenerhalter erlaubte Beförderung von Baumstämmen auf Holzbringungswegen handelt. 

(2) Das hintere Ende der Ladung ist, wenn sie das Fahrzeug mehr als 1 m überragt, deutlich zu 

kennzeichnen und bei Dunkelheit mit einer weißen Tafel mit rotem Rand aus rückstrahlendem 

Material zu versehen. 

(3) Ladungen, die durch Staub- oder Geruchsentwicklung oder durch Abfallen, Ausrinnen oder 

Verspritzen Personen belästigen oder die Straße verunreinigen oder vereisen können, sind in 

geschlossenen und undurchlässigen Fahrzeugen oder in ebenso beschaffenen Behältern zu befördern. 

Ladungen, die abgeweht werden können, sind mit Plachen oder dergleichen zu überdecken; dies gilt 

für die Beförderung von Heu oder Stroh sowie für Düngerfuhren jedoch nur, wenn sie mit Fahrzeugen 

transportiert werden, mit denen eine Geschwindigkeit von 50 km/h überschritten werden darf. 

(4) Ladungen, die durch die Bewegung des Fahrzeuges Lärm verursachen können, müssen mit 

schalldämpfenden Unter- oder Zwischenlagen versehen, fest zusammengebunden oder 

aneinandergepreßt werden. 

(5) Blendende Gegenstände sind auf offenen Fahrzeugen verhüllt zu befördern. 

(6) Ist die Ladung ganz oder teilweise auf die Straße gefallen, so hat der Lenker zunächst allenfalls 

erforderliche Maßnahmen zur Verhinderung von Verkehrsstörungen zu treffen, das Beförderungsgut 

von der Straße zu entfernen und die Straße zu reinigen. 

[…] 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011336&Artikel=&Paragraf=61&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011336&Artikel=&Paragraf=61&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011336&Artikel=&Paragraf=61&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011336&Artikel=&Paragraf=61&Anlage=&Uebergangsrecht=
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§ 30a FSG 
Vormerksystem – Maßnahmen gegen Risikolenker 

 

(1) Hat ein Kraftfahrzeuglenker eines der in Abs. 2 angeführten Delikte begangen, so ist 

unabhängig von einer verhängten Verwaltungsstrafe, einer etwaigen Entziehung der 

Lenkberechtigung oder sonstiger angeordneter Maßnahmen eine Vormerkung im Örtlichen 

Führerscheinregister einzutragen. Die Vormerkung ist auch dann einzutragen, wenn das in Abs. 2 

genannte Delikt den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 

Handlung verwirklicht. Für die Vornahme der Eintragung ist die Rechtskraft des gerichtlichen 

oder des Verwaltungsstrafverfahrens abzuwarten. Die Eintragung der Vormerkung ist von der das 

Verwaltungsstrafverfahren führenden Behörde, im Fall einer gerichtlichen Verurteilung von der 

Behörde des Hauptwohnsitzes vorzunehmen und gilt ab dem Zeitpunkt der Deliktsetzung. Der 

Lenker ist über die Eintragung und den sich daraus möglicherweise ergebenden Folgen durch 

einen Hinweis im erstinstanzlichen Strafbescheid zu informieren. 

 

(2) Folgende Delikte sind gemäß Abs. 1 vorzumerken: 

1. Übertretungen des § 14 Abs. 8; 

2. Übertretungen des § 20 Abs. 4; 

 (Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 43/2013) 

4. 
Übertretungen des § 9 Abs. 2 oder § 38 Abs. 4 dritter Satz StVO, wenn Fußgänger, die 

Schutzwege vorschriftsmäßig benützen, gefährdet werden; 

5. 

Übertretungen des § 18 Abs. 1 StVO, sofern die Übertretung mit technischen Messgeräten 

festgestellt wurde und der zeitliche Sicherheitsabstand 0,2 Sekunden oder mehr aber weniger 

als 0,4 Sekunden betragen hat; 

6. 

Übertretungen des § 19 Abs. 7 i.V.m. Abs. 4 StVO, wenn der Vorrangverletzung die 

Nichtbeachtung eines Vorschriftszeichens gem. § 52 lit. c Z 24 StVO zu Grunde liegt und dadurch 

die Lenker anderer Fahrzeuge zu unvermitteltem Bremsen oder zum Ablenken ihrer Fahrzeuge 

genötigt werden; 

7. 

Übertretungen des § 38 Abs. 5 StVO, wenn dadurch Lenker von Fahrzeugen, für die gem. § 38 

Abs. 4 StVO auf Grund grünen Lichts „freie Fahrt“ gilt, zu unvermitteltem Bremsen oder zum 

Ablenken ihrer Fahrzeuge genötigt werden; 

8. 

Übertretungen des § 46 Abs. 4 lit. d StVO unter Verwendung mehrspuriger Kraftfahrzeuge, wenn 

damit eine Behinderung von Einsatzfahrzeugen, Fahrzeugen des Straßendienstes, der 

Straßenaufsicht oder des Pannendienstes verbunden ist; 

9. Übertretungen des § 52 lit. a Z 7e StVO in Tunnelanlagen; 

10. 

Übertretungen der Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie 

über Beschränkungen für Beförderungseinheiten mit gefährlichen Gütern beim Befahren von 

Autobahntunneln, BGBl. II Nr. 395/2001; 

11. 
Übertretungen des § 96 Abs. 1 Z 5 und 6 und des § 99 Abs. 1 Z 1 bis 5 der 

Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012, BGBl. II Nr. 216/2012; 

12. 

Übertretungen des § 102 Abs. 1 KFG 1967 oder des § 13 Abs. 2 Z 3 

Gefahrgutbeförderungsgesetz, BGBl. I Nr. 145/1998 idF BGBl. I Nr. 63/2007, wenn ein 

Fahrzeug gelenkt oder ein Anhänger gezogen wird, dessen technischer Zustand oder dessen 

nicht entsprechend gesicherte Beladung eine Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellt, 

sofern die technischen Mängel oder die nicht entsprechend gesicherte Beladung dem Lenker 

vor Fahrtantritt auffallen hätten müssen; 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012723&Artikel=&Paragraf=30a&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012723&Artikel=&Paragraf=30a&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/43
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2001_395_2/2001_395_2.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2012/216
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_145_1/1998_145_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2007/63
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13. 

Übertretungen des § 106 Abs. 5 Z 1 und 2, § 106 Abs. 5 dritter Satz und § 106 Abs. 6 letzter Satz 

KFG 1967. 

 

(3) Werden zwei oder mehrere der in Abs. 2 angeführten Delikte in Tateinheit begangen, so zählt die 

Eintragung in das Örtliche Führerscheinregister als eine Vormerkung. 

 

(4) Die in den § 7 Abs. 3 Z 14 oder 15, § 25 Abs. 3 zweiter Satz oder § 30b genannten Rechtsfolgen 

treten nur dann ein, wenn die die jeweiligen Rechtsfolgen auslösenden Delikte innerhalb von zwei 

Jahren begangen wurden. Wurde innerhalb dieses zweijährigen Zeitraumes ein zweites Vormerkdelikt 

begangen, so verlängert sich der Zeitraum auf drei Jahre. Wurde eine Entziehung gemäß § 7 Abs. 3 

Z 14 oder 15 ausgesprochen oder die Entziehungsdauer gemäß § 25 Abs. 3 zweiter Satz verlängert, so 

sind die dieser Entziehung zugrunde liegenden Vormerkungen künftig nicht mehr zu berücksichtigen. 

Wurde die Entziehung der Lenkberechtigung wegen einer der in § 7 Abs. 3 genannten bestimmten 

Tatsache ausgesprochen, so sind später eingetragene Vormerkungen aufgrund von Delikten, die vor 

dem Zeitpunkt der Entziehung der Lenkberechtigung begangen wurden, hinsichtlich der Rechtsfolgen 

des § 25 Abs. 3 zweiter Satz oder hinsichtlich der sonstigen Entziehungsdauer nicht mehr zu 

berücksichtigen. 

 

(5) Wenn sich ergibt, dass eine Vormerkung gemäß Abs. 1 zu Unrecht erfolgte, so ist diese Eintragung 

unverzüglich zu löschen. 

[…] 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012723&Artikel=&Paragraf=30a&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012723&Artikel=&Paragraf=30a&Anlage=&Uebergangsrecht=
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§ 23 Arbeitsmittelverordnung 2000 (AM-VO 2000) 
Selbstfahrende Arbeitsmittel, Ladevorrichtungen 
 

(1) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine sichere Abwicklung des innerbetrieblichen Verkehrs mit 

selbstfahrenden Arbeitsmitteln zu sorgen. Insbesondere sind geeignete Maßnahmen festzulegen und 

durchzuführen, um eine Gefährdung der ArbeitnehmerInnen durch Umkippen, Überrollen, Wegrollen 

oder Anstoßen des Arbeitsmittels oder durch einen Zusammenstoß von Arbeitsmitteln und einen 

Gefahr bringenden Kontakt von ArbeitnehmerInnen mit dem Arbeitsmittel zu verhindern. 

 

(2) Für die Benutzung von selbstfahrenden Arbeitsmitteln sind unter Berücksichtigung der 

betrieblichen Gegebenheiten schriftliche Betriebsanweisungen zu erstellen. Für die Einhaltung der 

Betriebsanweisungen ist zu sorgen. Durch diese Betriebsanweisungen sind die notwendigen 

Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 festzulegen, insbesondere Sicherheits- und Verkehrsregeln 

1. für das Aufnehmen, die Sicherung, den Transport und das Absetzen von Lasten, 

2. für das Be- und Entladen des Arbeitsmittels, 

3. gegebenenfalls für den Transport von Personen, 

4. gegen die Inbetriebnahme des Arbeitsmittels durch Unbefugte, 

5. für den Fahrbetrieb, 

6. für die In- und Außerbetriebnahme. 

 

(3) Wird ein selbstfahrendes Arbeitsmittel auch für das Heben von Lasten eingesetzt, so ist in der 

Betriebsanweisung nach Abs. 2 auch auf die Anforderungen nach § 18 Abs. 2 bis 8 Bedacht zu nehmen. 

 

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 21/2010) 

 

(5) Der Sicherheit dienende Vorrichtungen von Fahrzeugen, wie Bremsen, Beleuchtung und 

Warneinrichtungen, sind täglich bei der erstmaligen Inbetriebnahme durch die LenkerInnen zu 

überprüfen. 

 

(6) ArbeitnehmerInnen dürfen nur auf sicheren und für diesen Zweck ausgerüsteten Plätzen befördert 

werden. 

 

(7) Soweit sich aus § 35 Abs. 1 Z 2 ASchG in Verbindung mit der Bedienungsanleitung nicht etwas 

anderes ergibt, darf die Fahrgeschwindigkeit 2,5 m/s nicht überschreiten, wenn ArbeitnehmerInnen 

Arbeiten von selbstfahrenden Arbeitsmitteln aus durchführen müssen. 

 

(8) Besteht die Gefahr eines Brandes durch selbstfahrende Arbeitsmittel oder Ladungen, sind die 

Arbeitsmittel mit entsprechenden Brandbekämpfungseinrichtungen auszurüsten. Dies gilt nicht, wenn 

am Einsatzort ausreichend nahe Brandbekämpfungseinrichtungen vorhanden sind. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40116548
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40116548
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2010/21
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(9) Für die Verwendung von Ladevorrichtungen, wie Gleitschienen, Gleitpfosten oder Ladebrücken, 

gilt Folgendes: 

1. Sie dürfen nur verwendet werden, wenn sie genügend tragfähig sind. 

2. 
Sie sind gegen Abrutschen, unzulässiges Durchbiegen, unbeabsichtigtes Verschieben und 
Umkanten zu sichern. 

3. Es dürfen nur Ladebrücken verwendet werden, von denen Flüssigkeiten leicht abfließen können. 

4. 
Bereiche unter Ladevorrichtungen sowie Bereiche zwischen Gleitschienen und Gleitpfosten 

dürfen während des Transportes von Lasten nicht betreten werden. 

[…] 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40116548
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40116548
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ADR 
7.5.7 Handhabung und Verstauung 
 
7.5.7.1 Die Fahrzeuge oder Container müssen gegebenenfalls mit Einrichtungen für die Sicherung und 

Handhabung der gefährlichen Güter ausgerüstet sein. Versandstücke, die gefährliche Güter enthalten, 

und unverpackte gefährliche Gegenstände müssen durch geeignete Mittel gesichert werden, die in 

der Lage sind, die Güter im Fahrzeug oder Container so zurückzuhalten (z.B. Befestigungsgurte, 

Schiebewände, verstellbare Halterungen), dass eine Bewegung während der Beförderung, durch die 

die Ausrichtung der Versandstücke verändert wird oder die zu einer Beschädigung der Versandstücke 

führt, verhindert wird. Wenn gefährliche Güter zusammen mit anderen Gütern (z.B. schwere 

Maschinen oder Kisten) befördert werden, müssen alle Güter in den Fahrzeugen oder Containern so 

gesichert oder verpackt werden, dass das Austreten gefährlicher Güter verhindert wird. Die Bewegung 

der Versandstücke kann auch durch das Auffüllen von Hohlräumen mit Hilfe von Stauhölzern oder 

durch Blockieren und Verspannen verhindert werden. 

 

Wenn Verspannungen wie Bänder oder Gurte verwendet werden, dürfen diese nicht überspannt 

werden, so dass es zu einer Beschädigung oder Verformung des Versandstücks kommt.1)  

Die Vorschriften dieses Unterabschnitts gelten als erfüllt, wenn die Ladung gemäss der Norm EN 

12195-1:2010 gesichert ist.  

 

7.5.7.2 Versandstücke dürfen nicht gestapelt werden, es sei denn, sie sind für diesen Zweck 

ausgelegt. Wenn verschiedene Arten von Versandstücken, die für eine Stapelung ausgelegt sind, 

zusammen zu verladen sind, ist auf die gegenseitige Stapelverträglichkeit Rücksicht zu nehmen. 

Soweit erforderlich müssen gestapelte Versandstücke durch die Verwendung tragender Hilfsmittel 

gegen eine Beschädigung der unteren Versandstücke geschützt werden.  

 

7.5.7.3 Während des Be- und Entladens müssen Versandstücke mit gefährlichen Gütern gegen 

Beschädigung geschützt werden.  

 

Bem.: Besondere Beachtung ist der Handhabung der Versandstücke bei der Vorbereitung zur 

Beförderung, der Art des Fahrzeugs oder Containers, mit dem die Versandstücke befördert 

werden sollen, und der Be- und Entlademethode zu schenken, so dass eine unbeabsichtigte 

Beschädigung durch Ziehen der Versandstücke über den Boden oder durch falsche Behandlung 

der Versandstücke vermieden wird.  

 

7.5.7.4 Die Vorschriften des Unterabschnitts 7.5.7.1 gelten auch für das Verladen, Verstauen und 

Absetzen von Containern, Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks und MEGC auf bzw. von 

Fahrzeugen.  

 

7.5.7.5 Mitglieder der Fahrzeugbesatzung dürfen Versandstücke mit gefährlichen Gütern nicht 

öffnen. 

 

7.5.7.6 Verladung von flexiblen Schüttgut-Containern  

 

7.5.7.6.1 Flexible Schüttgut-Container müssen in Fahrzeugen oder Containern mit starren Stirn- und 

Seitenwänden befördert werden, deren Höhe mindestens zwei Drittel der Höhe des flexiblen 

Schüttgut-Containers abdeckt. Die für die Beförderung verwendeten Fahrzeuge müssen mit einer 

gemäß der ECE-Regelung Nr. 132) zugelassenen Fahrzeugstabilisierungsfunktion ausgerüstet sein.  

 
Bem. Bei der Verladung flexibler Schüttgut-Container in ein Fahrzeug oder einen Container 

müssen den in Unterabschnitt 7.5.7.1 angegebenen Hinweisen für das Verstauen 

gefährlicher Güter und dem IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40116548
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Transport Units (CTU Code) (Verfahrensregeln der IMO/ILO/UNECE für das Packen von 

Güterbeförderungseinheiten) besondere Beachtung geschenkt werden.  

ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1,  

 

7.5.7.6.2 Flexible Schüttgut-Container müssen durch Mittel gesichert werden, die geeignet sind, sie 

im Fahrzeug oder Container so zurückzuhalten, dass Bewegungen während der Beförderung, die zu 

einer Veränderung der Ausrichtung oder zu einer Beschädigung des flexiblen Schüttgut-Containers 

führen, verhindert werden. Bewegungen der flexiblen Schüttgut-Container dürfen auch durch das 

Ausfüllen der Leerräume mit Hilfe von Stauhölzern oder durch Blockieren und Verspannen verhindert 

werden. Sofern Rückhalteeinrichtungen, wie Bänder oder Gurtbänder, verwendet werden, dürfen 

diese nicht so überspannt werden, dass es zu einer Beschädigung oder Deformierung der flexiblen 

Schüttgut-Container kommt.  

 

7.5.7.6.3 Flexible Schüttgut-Container dürfen nicht gestapelt werden.  

 

1) Anleitungen für das Verstauen gefährlicher Güter können den von der Europäischen Kommission 

veröffentlichten «European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport» 

(Europäische Leitlinien für optimale Verfahren der Ladungssicherung im Strassenverkehr) entnommen 

werden. Weitere Anleitungen werden auch von zuständigen Behörden und Industrieverbänden zur 

Verfügung gestellt.   

2) ECE-Regelung Nr. 13 (Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrzeugen der Klassen 

M, N und O hinsichtlich der Bremsen)." 

[…] 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40116548
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40116548
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§ 5 VStG 
Schuld 

 

(1) Wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt zur 

Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei 

Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer 

Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter 

nicht glaubhaft macht, daß ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft. 

(2) Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift, der der Täter zuwidergehandelt hat, entschuldigt nur dann, 

wenn sie erwiesenermaßen unverschuldet ist und der Täter das Unerlaubte seines Verhaltens ohne 

Kenntnis der Verwaltungsvorschrift nicht einsehen konnte. 

[…] 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005770
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005770
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005770
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§ 103c KFG 
Risikoeinstufungssystem 

 

(1) Alle Unternehmen, die Fahrzeuge einsetzen, die unter den Geltungsbereich der Verordnung (EG) 

Nr. 561/2006 fallen, unterliegen einem Risikoeinstufungssystem im Sinne des Artikels 9 der Richtlinie 

2006/22/EG. Die Einstufung erfolgt nach Maßgabe der relativen Anzahl und Schwere der von den 

einzelnen Unternehmen 

            

1. 
 begangenen Verstöße gegen die Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und (EU) Nr. 165/2014 oder 

gegen das AETR, 

2. 

 begangenen Verstöße, die in Anhang I der Verordnung (EU) 2016/403 zur Ergänzung der 

Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 

Einstufung schwerwiegender Verstöße gegen die Unionsvorschriften, die zur Aberkennung der 

Zuverlässigkeit der Kraftverkehrsunternehmer führen können, sowie zur Änderung von Anhang 

III der Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L vom 

19.3.2016, S. 8, aufgelistet sind, sofern sie nicht bereits aufgrund der Z 1 oder 3 erfasst werden, 

 

  

(Anm.: Z 3 tritt mit 20.5.2019 in Kraft) 

 

3. bei Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, N3, O3 oder O4 im Zuge von technischen 

Unterwegskontrollen festgestellten Mängeln an den Fahrzeugen oder Verstößen gegen die 

Ladungssicherungsbestimmungen.“ 

 

(2) Unternehmen mit einer hohen Risikoeinstufung werden strenger und häufiger geprüft. 

 

(3) Für die Administration des Risikoeinstufungssystems bedienen sich die Behörden der dafür 

vorgesehenen Applikation im Verkehrsunternehmensregister gemäß § 24a Güterbeförderungsgesetz, 

§ 18a Gelegenheitsverkehrsgesetz und § 4a Kraftfahrliniengesetz. 

 

(4) Die Risikoeinstufung erfolgt automatisch nach einem vorgegebenen Berechnungsalgorithmus auf 

Basis der rechtskräftigen Bestrafungen und eingegangenen Meldungen über Kontrollen, die zu keiner 

Beanstandung geführt haben. Für die Risikoeinstufung sind folgende Kriterien relevant: 

1. Anzahl der Verstöße 

2. Schwere der Verstöße 

3. Anzahl der Kontrollen 

4. Zeitfaktor, 

wobei sich die Betrachtung auf die letzten drei Jahre bezieht. Änderungen und Behebungen von 

Strafbescheiden innerhalb von drei Jahren sind im Risikoeinstufungssystem zu berücksichtigen. Für 

die Schwere der Verstöße ist § 134 Abs. 1b maßgebend (Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG). Bei 

technischen Mängeln oder Ladungssicherungsmängeln ergibt sich die Mängeleinstufung aus dem 

Gutachten bzw. Prüfbericht über die technische Unterwegskontrolle. Bei den sonstigen Verstößen 

ergibt sich die Einstufung aus Anhang I der Verordnung (EU) 2016/403. Durch Verordnung des 

Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie können die näheren Details hinsichtlich 

des Berechnungsalgorithmus und hinsichtlich der Einstufung, wann eine geringe und wann eine hohe 

Risikoeinstufung vorliegt, festgelegt werden. 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384&Artikel=&Paragraf=103c&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384&Artikel=&Paragraf=103c&Anlage=&Uebergangsrecht=
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(5) Zum Zwecke der Risikoeinstufung hat die Behörde, die einen Strafbescheid wegen eines Verstoßes 

gegen die Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 oder (EU) Nr. 165/2014 oder gegen das AETR oder wegen 

eines in Anhang I Z 3 bis 12 der Verordnung (EU) 2016/403 genannten Verstoßes oder wegen im Zuge 

von technischen Unterwegskontrollen bei Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, N3, O3 oder O4 

festgestellten Mängeln an den Fahrzeugen oder Verstößen gegen die 

Ladungssicherungsbestimmungen, erlässt, nach Rechtskraft des Bescheides diesen Verstoß im 

Verkehrsunternehmensregister bei den Daten dieses Unternehmens zu vermerken. Dabei sind auch 

der Vorname und der Familienname und das Geburtsdatum des Lenkers, der den Verstoß begangen 

hat, zu erfassen. Unternehmen, die nicht im Verkehrsunternehmensregister enthalten sind, sind in 

dem dafür vorgesehenen Teil des Verkehrsunternehmensregisters neu anzulegen. Es sind 

1. 

bei natürlichen Personen der Vorname und der Familienname und das Geburtsdatum, bei 

juristischen Personen und Personengesellschaften des Unternehmensrechts die Firma sowie 

jeweils die Anschrift des Unternehmens und 

2. die Firmenbuchnummer soweit vorhanden 

zu erfassen. Für die Erfassung dieser Daten kann die Behörde auf die im Unternehmensregister 

gespeicherten Daten zugreifen und diese verwenden. Können Meldungen der Organe des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes über Kontrollen, die zu keiner Beanstandung geführt haben 

(§ 102 Abs. 11c letzter Satz), nicht automatisch einem Unternehmen zugeordnet werden, so 

ist die Zuordnung von der Behörde, in deren Sprengel die Kontrolle stattgefunden hat, 

vorzunehmen. 

(6) Die Arbeitsinspektion kann in die gemäß Abs. 5 gespeicherten Daten zum Zwecke der Verfolgung 

von Verstößen im Sinne der Strafbestimmungen des Arbeitszeitgesetzes (AZG) oder des 

Arbeitsruhegesetzes (ARG) Einsicht nehmen. 

 

(7) Die Risikoeinstufung eines Unternehmens kann von den Behörden, zum Zwecke des Vollzugs des 

Risikoeinstufungssystems und der Arbeitsinspektion direkt im Risikoeinstufungssystem des 

Verkehrsunternehmensregisters anhand von Namen und Anschrift des Unternehmens abgefragt 

werden. Weiters erhalten Unternehmen auf Anfrage Auskunft über ihre jeweilige Risikoeinstufung. 

§ 103c 

Beachte für folgende Bestimmung 

 

1. Abs. 4 tritt hinsichtlich der Berücksichtigung der in Anhang I der Verordnung (EU) 403/2016 

genannten Verstöße mit 1. Juli 2017 und hinsichtlich der Berücksichtigung von technischen Mängeln 

und Ladungssicherungsmängeln mit 20.5.2019 in Kraft (vgl. § 135 Abs. 31 Z 4 und 7). 

 

2. Abs. 5 tritt hinsichtlich der Anpassung des Verweises an die Verordnung (EU) Nr. 165/2014 mit 

14.1.2017, hinsichtlich der Berücksichtigung der in Anhang I der Verordnung (EU) 403/2016 

genannten Verstöße mit 1.7.2017 und hinsichtlich der Berücksichtigung von technischen Mängeln 

und Ladungssicherungsmängeln mit 20.5.2019 in Kraft (vgl. § 135 Abs. 31 Z 1, 4 und 7).  

[…] 

 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384&Artikel=&Paragraf=103c&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011384&Artikel=&Paragraf=103c&Anlage=&Uebergangsrecht=

